
  

  17.2.2026 -   Entscheidungen Leitsätze  

Bundesgerichtshof, Beschluss v. 20.11.2025- V ZB 40/24

1. Die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung durch das Grundbuchamt ist nur in gesetzlich
besonders geregelten, nicht verallgemeinerungsfähigen Ausnahmefällen vorgesehen. Für den
Nachweis der Erbfolge nach § 35 I GBO gilt diese Nachweisform nicht.

2. Sind in einer öffentlich beurkundeten letztwilligen Verfügung als Erben oder Nacherben
eingesetzte Abkömmlinge namentlich nicht benannt, kann der Nachweis der Erbfolge gegenüber
dem Grundbuchamt durch Personenstandsurkunden geführt werden. Der daneben erforderliche
Nachweis der negativen Tatsache, dass es keine weiteren Abkömmlinge gibt, kann durch einfache
Erklärungen in der Form des § 29 I GBO geführt werden. Ausschließlich dann, wenn gleichwohl
auf konkrete Anhaltspunkte gegründete Zweifel an der Erbfolge verbleiben, darf das
Grundbuchamt die Vorlegung eines Erbscheins oder eines Europäischen Nachlasszeugnisses
verlangen.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird demnächst veröffentlicht in FamRZ 2026, m. Anm. Andreas
Stegbauer. Sie ist zur Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung vorgesehen. Vorinstanz: KG, FamRZ
2024, 1976 {FamRZ-digital | FamRZ bei juris}.
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